
PREISLISTE
Gültig ab 1. Februar 2026

Regiesätze
LKW 2-Achser          73,— EUR/Std.
LKW 3-Achser          80,— EUR/Std.
LKW 4-Achser          85,— EUR/Std
Sattel u. Hängerzug  93,— EUR/Std

Artikel ab Werk
Liefermengen über 12 to

frei Bau (bis 10 km)

Kabelsand
Kabelsand
Brechsand
Brechsand
Mauer- o. Putzsand

Natursand
Sand
Betonkies
Betonkies

Körnung
Körnung
Körnung

Splitt
Splitt
Brechschotter
Brechschotter

Schotter
Mineralbeton (hell)
Mineralbeton (dunkel)

Frostschutzkies sort.
Frostschutzkies sort..
Frostschutzkies

Auffüllkies
Wegebaukies sort.
Rollkies ungew.
Rollkies gew.
Bachkugeln

Humus gesiebt mit Sand (gelagert in der Halle)

Kippgebühr für unbelasteten Bodenaushub Z-0 (Bergham)
Kippgebühr für unbelasteten Beton Z-0 (b.w.)
Kippgebühr für vorsortierten Bauschutt Z-1.1. mit Analyse
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3
3

12

17,50
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EUR/to
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Bei Entfernungen über 10 km erhöht sich der Tonnenpreis „frei Bau” um 0,30 € je km.
Lieferpauschale für Lieferungen unter 12 Tonnen:
Entfernung   0 –   5 km:       52,– €                              Entfernung 15 
Entfernung   5 – 10 km:       62,– €                              Entfernung 20 – 25 km:    98,– €
Entfernung 10 – 15 km:       78,– €                              Entfernung 25 – 30 km:  108,– €

– 20 km:    88,– €

Die Preise verstehen sich ab Kiesgrube frei verladen + Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste verliert die alte Liste ihre Gültigkeit. Bitte wenden!

(+ Maut bei gebührenpflichtigen Straßen)
(   Elektro-LKW Mautfrei)

Telefon 0 80 62 / 67 97
Telefax 0 80 62 / 32 50

Marinus & Bernhard Schmid  Kies-GmbH · · 83052 Bruckmühl
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Reg.-Gericht Traunstein HRB 3387 · Geschäftsführer: Bernhard Schmid

E-mail: Kontakt@Kieswerk-Schmid.de · Bestellung@Kieswerk-Schmid.de · Internet: www.Kieswerk-Schmid.de

Kieswerk: Zur Kieslände 9     ·     Kippe: Bergham 31

Standorte:



Auflagen für die Benutzung der Kippe in Bergham 31

Z-0 - unbelasteter Bodenaushub  (Anlieferung mit Herkunftsnachweis)

Für Ablagerungen ist von der jeweiligen Baustelle vom Bauherrn bzw. bauausführenden Unter-
nehmer vorab ein ausgefüllter und unterschriebener Herkunftsnachweis abzugeben oder zuzu-
mailen (Bestellung@Kieswerk-Schmid.de). Der Herkunftsnachweis steht auf unsere Homepage
zum Download bereit, oder kann bei uns angefordert werden. In diesem gibt der jeweilige Bau-
herr bzw. Unternehmer an, welche Materialien in welcher ca. Menge und von welcher Baustelle
angeliefert werden. Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Bauherr bzw. Unternehmer keine
umweltschädlichen Materialien abzulagern.

Die Herkunftsnachweise werden bei uns geprüft und vorab die Freigabe erteilt oder abgewiesen.
Des weiteren wird vor & nach dem Abkippen das Verfüllmaterial von unserem Grubenpersonal
begutachtet und die Freigabe erteilt oder eventuell abgewiesen oder kostenpflichtig rückverladen.

Im Hinblick auf die laufende strenge Überwachung durch die Gewässeraufsichtsbehörden und
deren sofortige Strafandrohung bitten wir darum, sich an die vorstehenden Auflagen zu halten
und die Mitarbeiter sowie eventuelle Subunternehmer, Aushilfen usw. entsprechend zu unter-
richten - dies ist vor allem aus Gründen des Grundwasser- und Umweltschutzes
notwendig! -

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass bei Nichtbeachtung die Kosten aller notwen-

digen Beseitigungsmaßnahmen sowie evtl. verhängte Strafen, Buß - und Zwangsgelder

vom jeweiligen Verursacher zu tragen sind.

Z-0 - unbelasteter Beton  (Anlieferung mit Herkunftsnachweis)

Z-1.1 - vorsortierter Bauschutt  (nur mit Analyse)

Bitte senden sie vorab alle Analysen sowie Probenahme-Protokolle an:
                             Bestellung@Kieswerk-Schmid.de
Bitte beachten sie: Eine Annahme ohne vorhandenen Nachweis ist nicht möglich!!!
                  Es muss zwingend vorab eine Kippfreigabe durch uns erfolgen.
Abgekippt werden darf nur grundwasserneutrales Material wie z.B. Bodenaushub, Steine, Beton
(ohne Anstrich), Dachziegel, Pflastersteine, Humus getrennt und vorsortierter Bauschutt bis Ver-
füll-Kategorie Z-1.1

Verboten ist das Abkippen von Farbkübeln, Holz, Papier, Kunststoffen, Gras, Gartenabfällen,
Teer, Asphalt, Bitumen, Eternit, asbesthaltigem Material, Rigips-Platten, Fermacell-Platten, Hera-
klith, Baumstöcke bzw. Wurzeln, Kaminabbruch, Ruß, ölhaltige Materialien, Schlacke aus Ver-
brennungsrückständen, Isolierungen, Verpackungsmaterialien, Lacke und Farben, Brandschutt
bzw. sonstige Verbrennungsrückstände, gipshaltige Materialien, Klebstoffe, Kabel, Gussasphalt,
Teerkork, usw.

Das angelieferte Material ist im Betriebstagebuch (jede Fuhre einzeln) welches bei der Kippe
aufliegt einzuschreiben. Zusätzlich wird vom Grubenpersonal ein Lieferschein ausgestellt.


